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Zitat von Moebius

Diese Dinge sind in Deutschland alle gesetzlich geregelt, durch einen Ehevertrag lässt
sich eine anteilige Übertragung der Altersversorgung im Rahmen eines ehelichen
Zugewinns nicht ausschließen, denn sonst müsste der Steuerzahler für für den
finanzschwächeren Scheidungsteil aufkommen. Die Übernahme einer gegenseitigen
Versorgungspflicht in gewissem Rahmen ist nun mal ein elementarer Bestandteil der
Ehe.

Zumindest ist das mein Kenntnisstand, verbindliche Antworten gibt es nur bei einem
Anwalt.

Ja, da hast Du recht. Für mich stellt sich immer die Frage, ob ich Geld annehmen soll, das mir
zwar rechtlich zusteht, das ich aber womöglich gar nicht brauche, weil ich, wie oben dargestellt,
"finanziell nach oben" geheiratet habe.
Falls meine Frau und ich uns eines Tages trennen sollten (davon ist aber nicht auszugehen),
wäre es für mich nicht nur eine Frage des Rechts, dass sie einen Versorgungsausgleich erhält,
weil sie jahrelang wegen der Kinder keinen ausreichend hohen Pensionsanspruch erarbeiten
konnte.
Falls sie in diesem Szenario dann aber "finanziell nach oben" heiraten sollte, wäre ich schon
etwas verschnupft, weil sie dann ja nicht mehr auf den Versorgungsausgleich angewiesen wäre.
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